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Beschluss 

Az. BK6-17-259 

In dem Verwaltungsverfahren 

zur Überprüfung des Verhaltens der 

DB Energie GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Pfarrer-Perabo-Platz 2, 60326 Frankfurt am Main,  

– Betroffene – 

Weitere Beteiligte: 

MOFAIR e.V, vertreten durch den Vorstand, 

Reinhardtstraße 46, 10117 Berlin,  

– Beigeladene zu 1. – 

Stadtwerke Tübingen GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Eisenhutstraße 6, 72072 Tübingen,  

– Beigeladene zu 2. –  

Verfahrensbevollmächtigte: Becker Büttner Held, Regierungsstraße 64, 99084 Erfurt 

– Beschlusskammer 6 – 
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Abellio GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Friedrichstraße 69, 10117 Berlin,  

– Beigeladene zu 3. – 

Verfahrensbevollmächtigte: Orth Kluth Rechtsanwälte PartGmbB, Friedrichstraße 186, 

10117 Berlin 

SBB Cargo Deutschland GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Schifferstraße 166, 47059 Duisburg,  

– Beigeladene zu 4. – 

Verfahrensbevollmächtigte: Orth Kluth Rechtsanwälte PartGmbB, Friedrichstraße 186, 

10117 Berlin 

Transdev GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Georgenstraße 22, 10117 Berlin,  

– Beigeladene zu 5. – 

N-ERGIE AG, vertreten durch den Vorstand, 

Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg,  

– Beigeladene zu 6. – 

TX Logistik AG, vertreten durch den Vorstand, 

Junkersring 33, 53844 Troisdorf,  

– Beigeladene zu 7. – 

Verfahrensbevollmächtigte: Orth Kluth Rechtsanwälte PartGmbB, Friedrichstraße 186, 

10117 Berlin 

ENSO Energie Sachsen Ost AG, vertreten durch den Vorstand, 

Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden,  

– Beigeladene zu 8. – 
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VERBUND Trading GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Am Hof 6a, 1010 Wien, Österreich,  

– Beigeladene zu 9. – 

NETINERA Deutschland GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin,  

– Beigeladene zu 10. – 

SBB Cargo International AG, vertreten durch den Vorstand, 

Riggenbachstraße 6, 4600 Olten, Schweiz,  

– Beigeladene zu 11. – 

Verfahrensbevollmächtigte: Orth Kluth Rechtsanwälte PartGmbB, Friedrichstraße 186, 

10117 Berlin 

VDV Verband deutscher Verkehrsunternehmen e.V., vertreten durch den Vorstand, 

Kamekestraße 37 – 39, 50672 Köln,  

– Beigeladene zu 12. – 

boxXpress.de GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

Channel3, Harburger Schloßstraße 26, 21079 Hamburg,  

– Beigeladene zu 13. – 

Verfahrensbevollmächtigte: Orth Kluth Rechtsanwälte PartGmbBH, Friedrichstraße 186, 

10117 Berlin 

hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch 

ihren Präsidenten Jochen Homann, 

durch den Vorsitzenden Christian Mielke, 

den Beisitzer Dr. Jochen Patt 

und den Beisitzer Jens Lück 
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auf die mündlichen Verhandlungen vom 11.12.2017, 18.04.2018 sowie 09.04.2019 

am 25.07.2019 beschlossen: 

1. Es wird festgestellt, dass die Betroffene gegen ihre Pflicht zur Gewährung 

eines effizienten Netzzugangs gemäß §§ 20, 3a EnWG i.V.m. §§ 3, 4 

Abs. 4 StromNZV verstoßen hat und weiterhin verstößt, indem sie Netz-

nutzungsabrechnungen nicht bis spätestens zum 42. Werktag und die Bi-

lanzkreisabrechnung nicht bis spätestens zum 47. Werktag nach Ende des 

Liefermonats an Netznutzer bzw. Bilanzkreisverantwortliche übersendet. 

2. Die Betroffene wird verpflichtet, 

a) noch nicht erteilte Netznutzungsabrechnungen für alle Liefermonate vor 

August 2019 jeweils spätestens bis zum 01.11.2019 zu erstellen und zu 

übermitteln, 

b) künftige Netznutzungsabrechnungen ab Liefermonat August 2019 je-

weils fristgerecht bis spätestens zum 42. Werktag nach Ende des be-

treffenden Liefermonats zu erstellen und zu übermitteln, 

c) noch nicht erteilte Bilanzkreisabrechnungen für alle Liefermonate vor 

August 2019 jeweils spätestens bis zum 01.11.2019 zu erstellen und zu 

übermitteln sowie 

d) künftige Bilanzkreisabrechnungen ab Liefermonat August 2019 jeweils 

fristgerecht bis spätestens zum 47. Werktag nach Ende des betreffen-

den Liefermonats zu erstellen und zu übermitteln. 

3. Der Betroffenen wird für den Fall, dass sie den Verpflichtungen gemäß der 

Tenorziffer 2 nicht fristgerecht nachkommt, ein Zwangsgeld in Höhe von 

1.000.000,00 EUR angedroht. 

4. Eine Entscheidung über die Kosten bleibt vorbehalten. 

Gründe 

I. 
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Das vorliegende Missbrauchsverfahren gemäß § 30 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

betrifft die Modalitäten, unter denen die Betroffene, Betreiberin eines bundesweiten 

Bahnstromnetzes und zugleich Lieferantin für die Versorgung mit Bahnstrom, den Nut-

zern von Triebfahrzeugen und deren Stromlieferanten die Durchleitung von Fahrstrom 

durch ihr Elektrizitätsversorgungsnetz zu ermöglichen hat. 

1. Mit Beschluss vom 09.11.2010 (EnVR 1/10) hat der Bundesgerichtshof entschieden, 

dass die Versorgung von Eisenbahnen mit leitungsgebundener Energie nach Maßgabe 

des § 3a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) dem Energiewirtschaftsrecht unterfällt, da 

diesbezüglich keine vorrangigen Regelungen im Allgemeinen Eisenbahngesetz existie-

ren. Ausdrücklich jedenfalls für den Bereich der Anreizregulierung hat der BGH hierbei 

zudem klargestellt, dass die Besonderheiten des Bahnstromnetzes angemessen zu be-

rücksichtigen sind. 

In Umsetzung dieser Entscheidung hat die Betroffene im Jahr 2011 unter Heranziehung 

externer Gutachter ein Bahnstromzugangsmodell erarbeitet, welches auf den im allge-

meinen Strommarkt etablierten Prozessregimen (GPKE, MaBiS) aufsetzt. Es wurde 

nach eigenständiger Anhörung der Marktpartner durch die Betroffene im Dezember 

2012 final als so genanntes „Zielmodell“ veröffentlicht. 

Derzeit wendet die Betroffene die Prozesse zum Bahnstromnetzzugang als so genann-

tes „Weiterentwickeltes Netzzugangsmodell“ an, welches mit dem ehemals entwickelten 

Zielmodell in vielen Bereichen übereinstimmt, aber nicht völlig deckungsgleich ist. 

2. Wesentliches Merkmal der Betriebsabläufe des Eisenbahnverkehrs ist der hohe Be-

darf an Flexibilität hinsichtlich des Einsatzes von Triebfahrzeugen („Loks“). So entspricht 

es üblicher Praxis von Eisenbahnverkehrsunternehmen (EiVU), dass Triebfahrzeuge  

gegenseitig zwischen Unternehmen ausgeliehen werden, um deren Auslastung zu er-

höhen und zeit- und kostenaufwändige Anfahrten eigener Loks von entfernten Standor-

ten zu vermeiden. Gegenseitige Loktausche sind insbesondere verbreitet zwischen Ei-

VU, die jeweils Güterverkehrsleistungen anbieten. Daneben existieren auch gewerbliche 

Lokvermieter, die Triebfahrzeuge bereithalten. 

Triebfahrzeugwechsel werden daher im Rahmen der bilanziellen Verbuchung des bezo-

genen Fahrstroms im Bahnstromnetzzugangssystem abgebildet. Damit können in jedem 

Fall eines Loktausches die jeweiligen Loks der Partner mit dem Fahrstrom des jeweils 
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eigenen Stromlieferanten beliefert werden. Um dies zu erreichen, unterscheidet die Be-

troffene zwischen der „technischen Entnahmestelle“ (tEnS) einerseits und der „virtuellen 

Entnahmestelle“ (vEnS) andererseits. 

„Ort der Entnahme“ im Sinne der energiewirtschaftsrechtlichen Vorschriften und An-

knüpfungspunkt für Lieferantenwechselzuordnungen und Bilanzkreisbewirtschaftung ist 

danach die virtuelle Entnahmestelle. Unter dieser werden die gemessenen Viertelstun-

denwerte eines oder mehrerer Triebfahrzeuge, von denen jedes für sich eine technische 

Entnahmestelle darstellt, durch Saldierung zusammengefasst. 

Regelungen zum Anschluss der technischen Entnahmestelle an das Netz der Betroffe-

nen sind in dem zwischen dem Anschlussnehmer (Halter von Triebfahrzeugen) und der 

Betroffenen zu schließenden Netzanschlussrahmenvertrag für Triebfahrzeugeinheiten 

(technische Entnahmestellen) (NARV) enthalten. Sie beinhalten die Anmeldung der 

Triebfahrzeugeinheiten in das System der Betroffenen, die Vergabe von technischen 

Entnahmestellen (Zählpunktbezeichnungen), den Betrieb sowie die Auslesung von 

Messsystemen auf den Triebfahrzeugeinheiten sowie die Basiszuordnung zu einer vir-

tuellen Entnahmestelle des Halters mangels anderweitiger Zuordnung. 

Die Verbindung zwischen technischer und virtueller Entnahmestelle erfolgt durch Zuord-

nungsinformationen, die der jeweilige Loknutzer der Betroffenen zur Verfügung zu stel-

len hat und auf deren Grundlage die Betroffene Triebfahrzeugzuordnungen zur jeweili-

gen virtuellen Entnahmestelle bildet. Vertragliche Grundlage hierfür bildet der Abschluss 
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eines Netzanschlussnutzungsvertrages (NANV) zwischen dem Loknutzer und der Be-

troffenen. 

Die Übermittlung der Zuordnungsinformationen durch den Loknutzer ist wesentliche Vo-

raussetzung für die Abrechenbarkeit der Netznutzung und in Folge dessen der Aus-

gleichsenergie durch die Betroffene. 

Gegenüber Netznutzern (Lieferanten oder EiVU) schließt die Betroffene einen Netznut-

zungsvertrag bzw. Lieferantenrahmenvertrag ab, in dem sie sich nach Maßgabe der Zif-

fer 4.5. darauf verpflichtet, eine Netznutzungsabrechnung bis spätestens 42 Werktage 

nach Ablauf des betreffenden Liefermonats zu übermitteln. 

Mit Bilanzkreisverantwortlichen schließt die Betroffene einen Bilanzkreisvertrag ab, nach 

dem ausweislich dessen Ziffer 10.3. festgelegt ist, dass spätestens am 47. Werktag 

nach dem Liefermonat eine Ausgleichsenergieabrechnung durch die Betroffene erfolge. 

3. Hinsichtlich der Einhaltung dieser Fristen wandten sich ab Anfang 2017 verschiede-

ne Bahnstromnetznutzer an die Beschlusskammer. 

3.1 Im März 2017 trug die Beigeladene zu 2), die als Lieferantin von Bahnstrom ge-

genüber Eisenbahnverkehrsunternehmen auftritt, schriftlich Abwicklungsprobleme in der 
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Zusammenarbeit mit der Betroffenen vor. Danach verstoße diese in erheblichem Um-

fang gegen die Fristvorgaben der Geschäftsprozesse, zu denen sie sich selbst verpflich-

tet habe. In der Folge führe dieses Verhalten zu höherem Aufwand, spürbaren wirt-

schaftlichen Nachteilen und damit im Ergebnis zu einer geringeren Wettbewerbsfähig-

keit externer Lieferanten im Vergleich zur unternehmenseigenen Vertriebssparte der 

Betroffenen. 

Im Einzelnen führt die Beigeladene zu 2) aus, dass XML-Nachrichten von der Betroffe-

nen nicht oder nur unter Verstoß gegen diverse vertraglich zugesicherte Fristen aus 

dem Lieferantenrahmenvertrag (LRV) (dort Anlage 6 – Weiterentwickeltes Netzzu-

gangsmodell) beantwortet würden. Dabei handele es sich beispielsweise um die Über-

mittlung von Tageslastgängen für technische Entnahmestellen (Ziffer 4.4.1 LRV), deren 

verzögerte oder gar unterlassene Übermittlung zu entsprechenden Verzögerungen in 

Folgeprozessen führe. Gleiches gelte für Tageslastgänge für virtuelle Entnahmestellen 

(vEnS), die nach Ziffer 4.12 bzw. Anlage 6 Ziffer 15 LRV spätestens 2 Werktage nach 

Eingang der Messdaten dem Lieferanten zu übermitteln seien. Dies erfolge sehr lücken-

haft und die Daten stimmten mit den Angaben aus der späteren Netznutzungsrechnung 

nicht überein. Eine Plausibilisierung der Netznutzugsrechnung sei auf dieser Basis nicht 

möglich. Darüber hinaus benötige die Beigeladene zu 2) diese Daten zur Prognose et-

waiger Mehrverbräuche von belieferten EiVUs. Der verzögerte Versand in Kombination 

mit den fehlerhaften oder unvollständigen Daten führe dazu, dass der Abgleich zwischen 

Prognose und tatsächlichem Verbrauch der belieferten EiVU wiederum erst mit einer 

Verzögerung von 3-4 Monaten erfolgen könne. Auf einen Mehr- oder Minderverbrauch 

könnten die belieferten EiVU daher nicht adäquat reagieren, wodurch sie hohen wirt-

schaftlichen Risiken, etwa im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie, 

ausgesetzt seien. Ebenso vertragswidrig und für die Beigeladene zu 2) mit den gleichen 

Konsequenzen behaftet verhalte sich die Betroffene hinsichtlich der Übermittlung von 

abrechnungsrelevanten Werten, die sie gemäß Ziffer 5.6 und 5.7 LRV i.V.m Anlage 6 

Nr. 24 spätestens 30 Werktage nach Liefermonat zu versenden habe. Dieser Verpflich-

tung komme sie jedoch nur mit erheblichem zeitlichem Versatz nach. 

Der Versand der Netznutzungsabrechnung erfolge entgegen der Ziffer 4.5 LRV i.V.m. 

Anlage 6 Ziffer 27 erst 2 bis 3 Monate nach Ende der vorgegebenen Maximalfrist nach 

dem jeweiligen Liefermonat. Dies führe zu Folgeverzögerungen bei der Abrechnung ge-

genüber den belieferten EiVU. 
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Auch verstoße die Betroffene gegen die Regelungen nach Ziffer 5.3. LRV i.V.m. Anlage 

4 des Netzanschlussnutzungsvertrages (NANV) im Rahmen der Ersatzwertbildung, in-

dem sie Ersatzwerte in den übersandten Zeitreihen ausweise, obwohl noch keine Er-

satzwerte gebildet worden seien. Die Folge sei ein erhöhter Nachbearbeitungsaufwand. 

Die genannten Verstöße verursachten bei der Beigeladenen zu 2) erhebliche wettbe-

werbsrelevante Probleme in der Kundenbetreuung und -pflege sowie bei der Neukun-

denakquise. Die Ursachen für die auftretenden Verzögerungen würden von den All-

inclusive-belieferten Kunden unzutreffend bei der Beigeladenen zu 2) vermutet, da Ab-

rechnungsprozesse mit der Betroffenen für Dritte nicht wahrnehmbar im Hintergrund 

abliefen. 

Die verspäteten Abrechnungen der Stromlieferungen hätten negative wirtschaftliche 

Auswirkungen für die belieferten EiVU. Diese müssten aufgrund mangelnder Kenntnis 

über die tatsächlich abgenommenen und zu vergütenden Strommengen für mehrere 

Monate Rückstellungen mit Risikoaufschlägen bilden, was zu Ratingverschlechterungen 

einzelner EiVUs führen könne. Insgesamt beziffere sich der durch die Verzögerungen 

entstehende personelle Mehraufwand auf bis zu eine ganze Mitarbeiterstelle. 

All dies führe im Ergebnis dazu, dass die Entscheidung eines EiVUs über die Auswahl 

eines Stromlieferanten in hohem Maße davon abhängig gemacht würde, wie sich der 

Mehraufwand gegenüber möglichen Kosteneinsparungen durch Lieferantenwechsel im 

Vergleich zur Vollversorgung durch die Betroffene verhalte. 

Hinzu kämen Probleme bei der Kalkulation von Angeboten gegenüber Neukunden, da 

die lückenhaften Daten nur ungenaue Kalkulationen mit Sicherheitsaufschlägen zulie-

ßen. Mehrkosten entstünden zudem durch höhere Versicherungsprämien bei Kreditver-

sicherern durch verlängerte Fakturierungsfristen aufgrund der Abrechnungsverzögerun-

gen. Diese würden die Angebotskalkulation ebenfalls negativ beeinflussen, was die 

Konkurrenzfähigkeit jedenfalls im Vergleich zur Vertriebstochter der Betroffenen beein-

trächtige. 

3.2 Mit Schreiben vom 13.06.2017 wandten sich die Beigeladenen zu 3, 4, 7, 11 und 

13 über ihre gemeinsame Verfahrensbevollmächtigte an die Beschlusskammer (Az: 

BK6-17-137). Diese schilderten ebenfalls, als EiVU mit massiven Problemen im Hinblick 

auf die Abrechnungen der Betroffenen konfrontiert zu sein. Über mehrere Monate seien 
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danach Netznutzungsabrechnungen durch die Betroffene entweder gar nicht gestellt 

worden oder aufgrund von Fehlerhaftigkeit unbrauchbar gewesen. Den meisten Unter-

nehmen sei im April die Abrechnung für November des Vorjahres zugeschickt worden, 

danach keine mehr. Vereinzelt hätten EiVUs nach August 2016 keine Abrechnung mehr 

erhalten. Zudem fehlten den jeweiligen Stromlieferanten der Beschwerdeführer die 

Lastgangdaten für die genannten Zeiträume.  

Für die EiVUs ergäben sich durch die erheblich verspäteten Abrechnungen massive 

Schwierigkeiten und Risiken bei der Steuerung und Planung ihrer Betriebsabläufe. Be-

sonders schwerwiegend sei das Risiko des Wegfalls antragspflichtiger Vergünstigungen 

nach EEG, da zu befürchten sei, dass Anträge nicht form- oder fristgerecht gestellt wer-

den könnten. Darüber hinaus entstünden aufgrund fehlender valider Daten Mehrauf-

wendungen für die Erstellung von (vorläufigen) Jahresabschlüssen. Es müssten ent-

sprechende Rücklagen für Abweichungen gebildet werden. Insgesamt verursache die 

Überprüfung potentiell fehlerhafter Daten sowie die Mitwirkung an der Neuordnung von 

Abrechnungsprozessen der Betroffenen (Fehlersuche, Neuprogrammierung von Softwa-

remodulen für bestimmte Loktypen etc.) erhebliche zusätzliche Kosten und administrati-

ve Aufwände. Auch sei zu befürchten, dass dritte unabhängige Stromlieferanten auf-

grund der planerischen Unsicherheiten Risikoaufschläge verlangen könnten oder sich 

vollständig aus dem Wettbewerb um die Belieferung mit Bahnstrom zurückziehen könn-

ten. 

3.3 Mit Schreiben vom 01.08.2017 wandte sich die Stadtwerke Bielefeld GmbH an die 

Beschlusskammer (Az: BK6-17-176), die ebenfalls über schwerwiegende Probleme in 

der Abwicklung der Netznutzung mit der Betroffenen Beschwerde führte; diese Umstän-

de ließen eine monatliche Abrechnung ihres Bahnstromkunden nicht zu und führten zu 

Störungen der Bilanzkreisbewirtschaftung. Abrechnungsrelevante Daten für ihren Kun-

den lägen lediglich bis einschließlich Dezember 2016 vor. 

3.4 Mit Schreiben vom 25.08.2017 übermittelte die Beigeladene zu 6) der Beschluss-

kammer ihre mit gleichem Datum an die Betroffene gerichtete Beschwerde (Az: BK6-17-

177), in der sie wiederholt die mangelhafte bis ungenügende Qualität des Datenver-

sands über einen bereits anderthalb Jahre andauernden Zeitraum als inakzeptabel rüg-

te. Im Einzelnen führte sie aus, dass ihr aufgrund des vertragswidrigen Verhaltens der 

Betroffenen Schäden entstanden seien, etwa im Hinblick auf höhere Ausgleichsenergie-
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entgelte oder Nachzahlungen der EEG-Umlage wegen fehlerhafter Mengenprognosen. 

Sie behalte sich die Anstrengung eines Missbrauchsverfahrens sowie die gerichtliche 

Verfolgung ihrer Schadensersatzansprüche vor. 

3.5 Unter dem 24.07.2017 nahm die Betroffene zu den unter 3.1 und 3.2 beschriebe-

nen Vorwürfen schriftlich Stellung. Dabei räumte sie Verzögerungen bei der Umsetzung 

einiger Marktprozesse zum Netzzugang ein. Die für die Gewährung von Netzzugang 

zum Bahnstromnetz vereinbarten Prozesse seien höchst komplex und stellten die Be-

troffene insbesondere hinsichtlich der Implementierung ihrer IT-Systeme vor große Her-

ausforderungen. Weder Energie- noch Eisenbahnwirtschaft hielten hierfür adaptierbare 

Softwaremodelle bereit. Insofern sei es in 2016 häufig zu Stabilitätsproblemen, System-

ausfällen und sonstigen Störungen gekommen. Neue Software-Releases Ende 2016 

hätten bereits zur Verbesserung der Systemstabilität beigetragen und sollten Mitte 2017 

weitere Fortschritte erzielen. 

Im Einzelnen lägen die Netznutzungsabrechnungen bis einschließlich November 2016 

bei allen EiVU nunmehr vor. Die Dezemberabrechnung 2016 sei Ende April 2017 über-

mittelt worden, wobei notwendige Korrekturabrechnungen erst im Juni 2017 erstellt wer-

den konnten. 

Eine Analyse des Versandes von Tageslastgängen für tEnS für den Zeitraum 

01.02.2017 bis 07.03.2017 habe ergeben, dass für 71% aller angemeldeten tEnS bzw. 

Triebfahrzeuge vollständige Tageslastgänge an die EiVU übermittelt wurden. Allerdings 

seien 11% aller angemeldeten tEnS bzw. Triebfahrzeuge lediglich mit einer Vollständig-

keitsquote von etwa 5 bis 10% versandt worden. Hierbei handele es sich größtenteils 

um Triebfahrzeuge mit Auslandseinsatz oder in Abstellung, bei denen (noch) keine 

Messwerte vorlägen bzw. Auslandsanteile durch Anforderung entsprechender Traktions-

leistungsparameter (TLP) abzugrenzen seien. Grundsätzlich seien die IT-Systeme der 

Betroffenen daher funktionsfähig. 

Der Versand der Tageslastgänge für vEnS könne zurzeit nur mit Hilfe einer vorläufigen 

Lösung auf Basis eines einfachen Energiedatenmanagementsystems abgewickelt wer-

den. Dabei würden den Lieferanten Lastgänge der vergangenen 30 Tage per MSCONS-

Nachricht zur Verfügung gestellt. Da mit diesem Verfahren Änderungen nach diesem 

Zeitraum nicht mehr automatisiert übermittelt werden könnten, käme es bei der erneuten 

Übermittlung von Lastgangdaten zum Clearing unmittelbar vor der Netznutzungsab-
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rechnung zu Unstimmigkeiten und Datenschiefständen. Ein weiteres Software-Release 

im August 2017 werde die Übergangslösung in eine Ziellösung überführen, wovon man 

sich eine Verbesserung der Datenqualität verspreche. 

Zum Vorwurf fehlerhafter Ersatzwerte erklärte die Betroffene, dass ihr als Netzbetreibe-

rin zur Kennzeichnung von Werten lediglich die Statuswerte „Wahr“ und „E“ zur Verfü-

gung stünden. Der Status „E“ könne dabei fallbedingt unterschiedliche Bedeutungen 

haben. Er kennzeichne zum einen im Falle von Messwertlücken echte Ersatzwerte, die 

auf Grundlage von Traktionsdaten der Nutzer gebildet würden. Auch bei manuellen Kor-

rekturen würden Messwerte im Lastgang mit diesem Status versehen wobei sich dieser 

lediglich auf den Editiervorgang beziehe. Bei gestörten und oder fehlenden Werten bei 

Rohmessdaten würden diese im Summenlastgang der tEnS mit dem Wert 0 und dem 

Status „E“ gekennzeichnet. Zeiträume ohne Messwerte aufgrund Netzausfalls oder weil 

das Triebfahrzeug abgebügelt abgestellt wurde, werden ebenso mit dem Status „E“ ver-

sehen wie bei Fällen widersprüchlicher Grenzmeldungen, bei denen die betroffenen Ab-

schnitte in der Summenzeitreihe entsprechend gekennzeichnet würden. Insofern könne 

aus der Verwendung des Status „E“ nicht in jedem Fall auf einen technischen Defekt 

oder eine Nichtverarbeitung geschlossen werden. 

Letztlich sei die Betroffene jedoch auf die Mitwirkung aller Marktpartner, insbesondere 

der EiVU, angewiesen. Fristgerechte Abrechnungen können nur dann erstellt werden, 

wenn Zuordnungsmeldungen korrekt vorlägen, Grenzübertritte zeitnah gemeldet bzw. 

Traktionsleistungsparameter der EiVU vorlägen. Verzögerungen entstünden auch durch 

Korrekturen und Nachlieferungen einiger EiVUs, die ihrerseits die vereinbarten Fristen 

für Datenlieferungen nicht einhielten. 

Die Betroffene räumt ein, dass die seit Dezember 2016 zur Anwendungen kommenden 

neuen Geschäftsprozesse und IT-Releases zur Zuordnung von Triebfahrzeugen erheb-

liche Anlaufschwierigkeiten gehabt hätten. Die Betroffene betonte ihr Bemühen, die Ab-

stimmungsphase, in der die Triebfahrzeugzuordnungen und Verbrauchswerte aller 

Marktpartner eines Liefermonates abgestimmt würden, so zu beschleunigen, dass mit 

einer vollständigen Abstimmung und Abrechnung für das Jahr 2017 im April 2018 zu 

rechnen sei. Sofern die dann folgenden Abstimmungen und Abrechnungen zusammen 

mit den Marktpartnern in diesem Zeitverlauf erfolgen würden, könne sie etwa bis Mitte 
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2018 wieder fristgerecht sowohl die Abstimmungsphasen starten als auch die Netznut-

zungsabrechnung versenden. 

3.6 Unter dem 12.09.2017 konfrontierte die Beschlusskammer die Betroffene mit den 

unter 3.3 und 3.4 bezeichneten Beschwerden. In ihrer am 04.10.2017 abgegebenen 

Stellungnahme räumte die Betroffene ein, dass bei der Einführung der XML-

Kommunikation Anfang 2016 Schwierigkeiten bei der Übermittlung von Rohmessdaten 

aufgetreten seien. 

Zwischenzeitlich habe sie die Datenqualität stetig verbessert, sodass seit etwa Juli/ Au-

gust 2016 nur noch sehr geringe Abweichungen zwischen den sofort versandten Roh-

messdaten und den späteren abrechnungsrelevanten Daten bestünden. Eine Untersu-

chung des IT-Dienstleisters UKL iT & Logistik GmbH habe ergeben, dass zwischen den 

von der Betroffenen versandten Daten und von den EiVU selbst ausgelesenen Messda-

ten nur sehr geringe Abweichungen bestünden. Insofern könne das Problem des unvoll-

ständigen Datenversandes als gelöst angesehen werden. 

Aufbereitung und Versand von abrechnungsrelevanten Werten hätten stets vollständig, 

jedoch verspätet stattgefunden. Daher wurde die Frist zur Netznutzungsabrechnung um 

ca. 4-5 Monate verfehlt. Die Bilanzkreisabweichungen der im Bahnstromnetz aktiven 

BKV seien ab dem zweiten Halbjahr 2016 stark zurückgegangen und lägen nunmehr auf 

einem dem 50 Hz-Netz entsprechenden Niveau. Dies sei ein Indiz dafür, dass die Da-

tenqualität der Rohmessdaten ein für die Bilanzkreisbewirtschaftung erforderliches Maß 

angenommen habe. 

Die Qualität der Energiemessdaten sei jedoch in hohem Maße von der Mitwirkung der 

EiVU abhängig. Ein zuverlässiges Nutzungsdatenmanagement auf Seiten der EiVU 

(Triebfahrzeugzuordnungen, Traktionsleistungsparameter, Grenzübertritte) stelle die 

Belastbarkeit von zu übermittelnden Messwerten sicher und gewährleiste ihre Kontroll- 

und Prognosefunktion auf Seiten der Lieferanten und BKV. Die zum Teil mangelhafte 

Umsetzung der Ende 2015 eingeführten XML-Kommunikation bei EiVU und Lieferanten 

habe im Hinblick auf die Abwicklung der Marktkommunikation bei der Betroffenen we-

sentliche personelle Ressourcen gebunden, die letztlich bei der Weiterentwicklung der 

Prozesse gefehlt hätten. 

Die Einführung neuer IT-Komponenten habe auch in 2017 zu Verzögerungen bei der 

Netznutzungsabrechnung geführt. Die Betroffene sei nunmehr jedoch in der Lage Ab-
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rechnungsprozesse von Netzkunden ohne Besonderheiten (üblicherweise Schienenper-

sonenverkehr) unabhängig vom Abrechnungsstatus der Kunden mit komplexen Zuord-

nungs- und Nutzungssituationen abzuwickeln und erhoffe sich damit den Abrechnungs-

rückstand aufzuholen. 

4. Vor diesem Hintergrund hat die Beschlusskammer am 09.11.2017 von Amts wegen 

ein Missbrauchsverfahren gemäß § 30 EnWG gegen die Betroffene eingeleitet. Die unter 

den Aktenzeichen BK6-17-137, BK6-17-176 und BK6-17-177 geführten Beschwerden 

wurden unter dem für das Missbrauchsverfahren geführten Aktenzeichen BK6-17-259

zusammengefasst. 

4.1 In der am 11.12.2017 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung stellte 

sich heraus, dass Zuordnungsmeldungen von Triebfahrzeugen zu virtuellen Entnahme-

stellen (vEnS) vertraglich vereinbart zwar bis zum 8. Werktag nach Liefermonat bei der 

Betroffenen vorliegen sollten, für die EiVU jedoch faktisch kein Enddatum für mögliche 

Änderungen von Zuordnungen besteht. Zuordnungen können somit ohne feste zeitliche 

Begrenzung auch rückwirkend geändert werden. Die Betroffene erklärte hierzu, dass sie 

die mit dem Markt konsultierten Netzzugangsregeln umsetze, welche keine zeitliche Be-

grenzung vorsehe. Die Betroffene räumte ein, dass die negativen Auswirkungen dieser 

flexiblen Prozessausgestaltung offensichtlich unterschätzt wurden. 

Neben den Konkretisierungen ihrer Beschwerden zu den Verzögerungen im Rahmen 

der Netznutzungsabrechnung wurden von einzelnen am Verfahren Beteiligten Be-

schwerden über die zwischenzeitlich noch stärker verzögerte Abwicklung der Bilanz-

kreisabrechnung an die Beschlusskammer herangetragen, die im Zuge dessen ebenfalls 

zum Gegenstand des Verfahrens gemacht wurden. Die Betroffene räumte hierzu ein, 

dass die Abrechnungsprozesse der Bilanzkreisabrechnung noch mit Hilfe der IT-

Systeme, die 2014 in Betrieb gesetzt wurden, abgewickelt würden. Das neue IT-System 

sei für diese Prozesse noch nicht ertüchtigt worden, denn die dafür erforderlichen An-

passungen seien aufgrund der vordringlichen Realisierung neuer Ausbaustufen beim 

Netzzugang immer wieder hintenangestellt worden. Darüber hinaus ergäben sich durch 

die Abhängigkeit der Bilanzkreisabrechnung von der Abwicklung der Netznutzungsab-

rechnung entsprechende Folgeverzögerungen. 

Konkrete Überlegungen zur Einführung einer strafferen Fristenregelung gebe es bislang 

von Seiten der Betroffenen nicht. 
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Zwischen den am Verfahren Beteiligten und der Beschlusskammer wurde vereinbart, 

dass in einem für den 30.01.2018 mit den Verbänden MOFAIR, VDV und dem Netzwerk 

Europäischer Eisenbahnen geplanten Termin auch unter Einbeziehung von Lieferanten 

und IT-Dienstleistern erörtert werden solle, ob und welche Modifikationen am Netzzu-

gangssystem kurzfristig erforderlich seien, um zukünftig deutliche Verbesserungen in 

der Abwicklung zu erreichen. Die Betroffene habe bis zum 15.02.2018 die Ergebnisse 

des Termins in Form einer Stellungnahme mit einer entsprechenden Empfehlung an die 

Beschlusskammer zu richten, damit sich diese ein vollständiges Bild machen könne. Die 

Marktteilnehmer wurden aufgefordert, der Betroffenen im Vorfeld der Veranstaltung ent-

sprechende Vorschläge zu übermitteln. 

4.2 Mit Schreiben vom 15.02.2018 erhielt die Beschlusskammer einen Bericht der 

Betroffenen mit „Ansätze(n) zur Vereinfachung der Prozesse für den Zugang zum 16,7 

Hz-Bahnstromnetz“, der die Ergebnisse eines Arbeitskreises der Betroffenen unter Be-

teiligung von EiVU, Verbänden, Lieferanten und IT-Dienstleistern zusammenfasste. 

Der Bericht enthielt Vorschläge zu Maßnahmen, die geeignet sein sollten, die zwischen 

den Marktpartnern vereinbarten Marktprozesse in den vorgesehenen Fristen in der Pra-

xis umzusetzen und dabei die aktuellen Abrechnungsrückstände zeitnah aufzuholen. 

Dabei wurde zwischen Maßnahmen zur Verbesserung der Information und Kommunika-

tion und Maßnahmen zur Verbesserung der Netzzugangs- und Abrechnungsprozesse 

unterschieden. Als erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Information und 

Kommunikation wurden dabei die Fortführung des „Gesprächsforums Bahnstromnetz“, 

des „Arbeitskreis Bahnstromnetz“ sowie Berichte zum Stand des Netzzugangs und In-

formationsveranstaltungen zu Prozessen und Formaten identifiziert. 

Als Maßnahmen zur Verbesserung der Prozesse wurden folgende Punkte benannt: 

• Vermeidung konkurrierender Zuordnungen und Einführung einer Zuordnungs-

sperre  

(Umsetzung: KW 13/2018) 

• Transparente Informationen über Triebfahrzeug-Zuordnungen 

(Umsetzung: KW 17/2018) 
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• Übersicht über die vom Bahnstromnetzbetreiber verarbeiteten Nutzungsdaten ei-

nes Triebfahrzeugs 

 (Umsetzung: KW 21/2018) 

• Übersicht über alle beim Bahnstromnetzbetreiber gemeldeten Triebfahrzeuge 

(Umsetzung: KW 8/2018) 

• Meldungen über Störungen in der Marktkommunikation durch Bahnstromnetzbe-

treiber 

(Umsetzung: KW 8/2018) 

• Positive Quittierung von übermittelten Nutzungsdaten 

(Umsetzung: im Rahmen der üblichen Weiterentwicklung der Nachrichtenforma-

te) 

• Verringerung der Beleg-Anzahl 

(Umsetzung: KW 8/2018) 

• Erleichterung der Lesbarkeit automatischer Nachrichten 

(Umsetzung: KW 10/2018) 

• Klarstellung der Fristenregelung  

(Umsetzung: im Rahmen der nächsten Vertragsanpassung) 

• Grenzmeldungen für Fahrzeuge mit Ortungszählern 

(Umsetzung: keine Angabe) 

• Sicherstellung der Netznutzungsabrechnung bis Ende April 2018 durch Hinzuzie-

hung externer Dienstleister 

(Umsetzung: ab KW 10/2018) 

4.3 Aus Sicht der Beschlusskammer lagen die Schwerpunkte der Lösungsansätze 

des vorgelegten Berichts im Wesentlichen in der Verbesserung der Information und 

Kommunikation und weniger in der Verbindlichkeit und Straffung von Fristen, wie sie es 

im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung im Dezember 2017 angeregt hat-

te. Die Beschlusskammer nahm dies daher zum Anlass einer erneuten öffentlichen 

mündlichen Verhandlung am 18.04.2018. 
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Die Betroffene führte im Verhandlungstermin aus, dass es hinsichtlich des Fristenre-

gimes noch keine mit den Marktpartnern abgestimmte Lösung gäbe. Darüber hinaus 

seien Änderungen unter Hinweis auf die nötigen vertraglichen Änderungen ohnehin 

nicht kurzfristig umzusetzen. 

Die Beschlusskammer hatte in Vorbereitung auf die öffentliche mündliche Verhandlung 

zu den einzelnen Prozessschritten des „Weiterentwickelten Netzzugangsmodells“ (Anla-

ge 2 des Netzanschlussnutzungsvertrages für virtuelle Entnahmestellen) konkrete struk-

turelle Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Im Rahmen der Anhörung wurden die Vor-

schläge mit den Anwesenden erörtert.  

Von den am Verfahren Beteiligten wurde im „Arbeitskreis Bahnstromnetz“ die Ansicht 

vertreten, der Betroffenen mangele es an einem zielorientieren Prozessmanagement. 

Hinsichtlich der analysierten Probleme gäbe es weder einen konkreten Zeitplan noch 

einen Maßnahmenplan mit entsprechendem Monitoring. Insgesamt sei das Bemühen 

der Betroffenen um ein Aufholen der Verzögerungen zwar erkennbar, jedoch bestünden 

große Zweifel, ob die getroffenen Maßnahmen nachhaltig tragen. 

4.4 Mit Schreiben vom 20.07.2018, 13.09.2018 und 25.01.2019 erreichten die Be-

schlusskammer erneut Beschwerden von EiVU und Lieferanten über weiterhin erhebli-

che Verzögerungen im Rahmen der Netznutzungsabrechnung sowie der Bilanzkreisab-

rechnung. Eine erneut von der Betroffenen angeforderte Stellungnahme ergab, dass ein 

betroffener Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) noch keine Bilanzkreisabrechnung für das 

Jahr 2018 erhalten hatte. Die erneute Beschwerde nahm die Beschlusskammer zum 

Anlass einer weiteren öffentlichen mündlichen Verhandlung, die am 09.04.2019 statt-

fand. Eine im Vorfeld dieser Verhandlung von der Beschlusskammer durchgeführte Be-

fragung bei den am Verfahren beteiligten EiVU und Lieferanten ergab u.a., dass die 

Mehrheit der im Bahnstrom aktiven BKV für das 2018 noch keine Bilanzkreisabrechnung 

erhalten hatte. Im Übrigen hätten sich aus Sicht der befragten Unternehmen durch die 

Umsetzung der kurzfristigen Verbesserungsmaßnahmen zwar die Kommunikation und 

Transparenz erhöht, Fortschritte im Hinblick auf die Abrechnungsverzögerungen seien 

jedoch nicht zu verzeichnen. 

Die Betroffene führte dazu aus, dass die Netznutzungsabrechnung in den überwiegen-

den Fällen noch nicht stabil genug für den Start der Bilanzkreisabrechnung sei. In der 

Regel müssten aufgrund geänderter Datenmeldungen zwei bis drei Abrechnungsrunden 
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gefahren werden. Im Vergleich dazu seien bei der Bilanzkreisabrechnung keine mehrfa-

chen Korrekturschleifen möglich, so dass die Datenbasis der Netznutzungsabrechnung 

so stabil sein müsse, dass maximal eine Korrekturabrechnung nötig sei. 

5. Auf Nachfrage zum aktuellen Stand der Netznutzungs- sowie Bilanzkreisabrechnung 

hat die Betroffene mit Schreiben vom 23.07.2019 angegeben, die Netznutzungsabrech-

nung mit Stand 19.07.2019 für das Jahr 2018 komplett abgerechnet zu haben. Im Jahr 

2019 seien bislang für Januar 52 von 56 Netznutzern, für Februar 49 von 57, für März 

41 von 59 und für April 25 von 59 Netznutzern abgerechnet. Die Bilanzkreisabrechnung 

sei für das Jahr 2018 für drei von insgesamt elf Bilanzkreisverantwortlichen komplett, für 

zwei weitere bis einschließlich November, für einen bis einschließlich September erfolgt. 

Fünf Bilanzkreisverantwortliche haben demnach für 2018 noch keine Bilanzkreisabrech-

nung erhalten. Für Liefermonate aus dem laufenden Jahr 2019 hat die Betroffene keine 

bereits durchgeführten Bilanzkreisabrechnungen gemeldet. Die Betroffene betonte dabei 

insgesamt die erreichten Verbesserungen in der Abrechnungsdauer. 

6. Mit einer E-Mail vom 23.07.2019 hat weiterhin die Beigeladene zu 11) zum derzeiti-

gen Stand der sie betreffenden Netznutzungsabrechnungen vorgetragen. Danach seien 

die Liefermonate 2018 weder - wie ursprünglich von der Betroffenen zugesagt - bis En-

de April 2019 vollständig abgerechnet worden, noch sei dies gegenwärtig der Fall. 

Ebenso verlaufe die Abrechnung der bisherigen Liefermonate 2019 schleppend. Auf 

Nachfragen reagiere die Betroffene zudem nur vage und vereinbarte Rückmeldungen 

blieben meist aus. Die von der Betroffenen am 26.06.2019 übermittelte Jahresrechnung 

für das Jahr 2018 basierte auf einem veralteten Datenstand mit einer um 5 GWh zu ge-

ringen Strommenge und sei als Grundlage für den Antrag zur Begrenzung der EEG-

Umlage unbrauchbar gewesen.  

Fortbestehende Verzögerungen in der Bilanzkreisabrechnung bemängelte auch die Bei-

geladene zu 6) in einer der Beschlusskammer am 24.07.2019 zugegangenen Mail. Für 

den Liefermonat Dezmber 2018 lägen von Seiten der Betroffenen bislang noch keine 

Lastgangdaten und keine Rechnung vor. Gleiches gelte für alle bis jetzt zur Abrechnung 

anstehenden Liefermonate aus 2019. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte Bezug genom-

men. 
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II. 

1 Der Beschluss findet seine Rechtsgrundlage in §§ 30, 65 Abs. 1 und 3, 3a, 20 

EnWG, §§ 3, 4 Abs. 4 StromNZV. 

1.1 Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde für die vor-

liegende Entscheidung folgt aus § 54 Abs. 1 Hs. 1 EnWG. Die Beschlusskammer ist zur 

Entscheidung gemäß § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG ermächtigt. 

1.2 Die Betroffene ist als Netzbetreiberin im Sinne des EnWG zulässige Adressatin 

von Anordnungen gemäß § 30 sowie § 65 EnWG. Abweichende Regelungen des Ei-

senbahnrechts sind nicht gegeben. 

1.3 Ein Tätigwerden der Beschlusskammer von Amts wegen auf Grundlage des 

§ 30 EnWG sowie des § 65 EnWG war mit Blick auf die Anzahl der betroffenen Netznut-

zer und Bilanzkreisverantwortliche sowie der Häufung der Beschwerden geboten. Ins-

besondere legen die vorgeworfenen Fristverstöße für die Netznutzungs- sowie Bilanz-

kreisabrechnung ein systematisches Problem nahe, das allein durch jeweils bilaterale 

Klärung im vertraglichen Pflichtenverhältnis nicht hinreichend hätte beseitigt werden 

können. Schließlich haben die Häufung und Dauer der Fristverstöße ein Maß erreicht, 

ab dem die Nachteile der betroffenen Netznutzer eine Zugangsbeschränkung darstellen, 

da weitere vertragliche, aber auch wesentliche gesetzliche Pflichten der Netznutzer, wie 

etwa die Ermittlung des EEG-Tarifs oder der Stromsteuer sowie die unternehmerische 

Finanzplanung erheblich erschwert wurden und werden. 

1.4 Die Betroffene hatte mehrfach Gelegenheit zur Stellungnahme, wovon sie zu-

letzt mit Schreiben vom 23.07.2019 zum aktuellen Abrechnungsstand Gebrauch ge-

macht hat. Zudem fanden am 11.12.2017, 18.04.2018 sowie am 09.04.2019 insgesamt 

drei Anhörungstermine statt. 

2 Die Betroffene verstößt durch die nicht fristgemäße Abrechnung der Netznut-

zung sowie der Bilanzkreise zumindest zulasten einer Vielzahl von Netznutzern und Lie-

feranten, darunter auch der Beigeladenen, gegen die ihr obliegende Pflicht aus §§ 20 

Abs. 1, 1a, 24, 3a EnWG i.V.m. §§ 3, 23 StromNZV sowie aus §§ 20 Abs. 1a Satz 5, 24, 

3a EnWG i.V.m. §4 Abs. 4 StromNZV. 
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Darüber hinaus hatte sie auch für die gegenständlichen als verspätet angemahnten 

Netznutzungs- und Bilanzkreisabrechnungen, die inzwischen versandt wurden, gegen 

die vorgenannten Pflichten verstoßen. 

2.1 Verspätete Netznutzungsabrechnung

Mit den zum Teil über mehrere Monate, z.T. sogar über ein Jahr verspäteten Abrech-

nung der Netznutzung hat die Betroffenen in erheblichem Maße gegen ihre Pflicht auf 

Gewährung des Netzzugangs gemäß § 20 Abs. 1, 1a EnWG verstoßen und so signifi-

kante Nachteile für die Netznutzer verursacht. Gründe, durch die die Fristverstöße ge-

rechtfertigt wären, liegen nicht vor. 

Die Abrechnungen der Netznutzung stellt eine der wesentlichen Pflichten bei der Um-

setzung des Netzzugangsregimes nach § 20 Abs. 1a Satz 3 EnWG, § 3 Abs. 1 Satz 1 

StromNZV zwischen der Betroffenen als Netzbetreiberin und den Beigeladenen sowie 

allen weiteren Netznutzern dar. Denn erst dadurch wird das Recht auf Teilhabe am 

Elektrizitätsmarkt eröffnet und besonders für Lieferanten ein diskriminierungsfreier Wett-

bewerb ermöglicht. Aus diesem Grunde und zur Sicherstellung der Diskriminierungsfrei-

heit betont das EnWG u.a. die Verwendung von massengeschäftstauglichen Netznut-

zungsverträgen und Geschäftsprozessen und sieht entsprechende Festlegungskompe-

tenzen der Bundesnetzagentur hierfür vor. 

Auch wenn die von der Betroffenen selbst aufgestellten vertraglichen Zugangsbedin-

gungen derzeit noch keine unmittelbare Umsetzung behördlicher Vorgaben im Bereich 

des Bahnstroms darstellen, so gelten die dahinterstehenden energiewirtschaftsrechtli-

chen Prinzipien, allen voran die Pflicht zur diskriminierungsfreien Netzzugangsgewäh-

rung, für sie in gleichem Maße. Somit setzt auch die Betroffene mit Verwendung ihres 

Netznutzungsvertrags die gesetzlichen Vorgaben um und muss sich an diesen festhal-

ten lassen. Bezogen auf die hier zu betrachtende Netznutzungsabrechnung kommt sie 

den Anforderungen jedoch offenkundig nicht nach. 

Der zwischen der Betroffenen und den Netznutzern vereinbarte Netznutzungsvertrag, 

der den Netzzugang individuell-vertraglich regelt, sieht für die Abrechnung durch die 

Betroffene konkret eine Frist von 42 Werktagen (Ziffer 4.5 NNV) vor. Während diese 

Fristenregelung an sich nicht zu beanstanden ist, hat die Betroffene sie in den hier zu 

betrachtenden Sachverhalten unstreitig über erhebliche Zeiträume und in einer Vielzahl 
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von Fällen, zuvorderst im Cargo-Segment, nicht eingehalten. Die Betroffene selbst gibt 

an, die Abrechnungen für das Jahr 2018 erst nach dem 28.03.2019 vollumfänglich er-

stellt zu haben, wobei diese Abrechnungen als vorläufig zu betrachten sind, da Korrektu-

ren, wie sie schreibt, weiterhin möglich seien (Schreiben vom 23.07.2019, S. 3). Im Vor-

feld standen mit Stand 28.03.2019 noch Abrechnungen für  Mai 2018 aus. Für das Jahr 

2019 hat die Betroffene  zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Weiteren in vier Fäl-

len für Januar, in acht für Februar, in 18 für März und 34 für April noch keine Netznut-

zungsabrechnungen übersandt. Auch im Zeitraum vom 2017 bis 2018 ist es, wie von der 

Betroffenen mehrfach eingeräumt wurde, in zahlreichen Fällen unbestritten zu verspäte-

ten Netzabrechnungen gekommen. Dabei betrugen die Verzögerungen zum Teil mehre-

re Monate. 

Dadurch verursacht sie auf Seiten der Netznutzer erhebliche Nachteile bei der Prognos-

tizierung und Ergreifung kostenminimierender Aktivitäten auf dem Stromhandelsmarkt  

sowie nicht zuletzt für Durchführung und Abrechnungen der von ihnen gegenüber den 

Stromkunden erbrachten Leistungen. Auch in Bezug auf die von Seiten der Lieferanten 

zu erbringenden Nachweise des Energieverbrauchs für den jeweiligen EEG-Tarif ist das 

Vorliegen einer Netznutzungsabrechnung von ganz erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-

tung. Gänzlich ohne Abrechnungen sind die Netznutzer und Lieferanten auf Schätzun-

gen angewiesen, die nicht nur ein erhebliches wirtschaftliches Risiko mit sich bringen, 

sondern sie im Vergleich zu dem auf integrierten Bahnstromvertrieb der DB Energie an 

einer kosteneffizienten und kundenorientierten Vorgehensweise hindern. 

Gründe, die derart langwierige Verzögerungen rechtfertigen könnten, sind indes nicht 

ersichtlich. Verspätete, unvollständige oder fehlerhafte Zusendungen der initial erforder-

lichen Nutzungsdaten von Seiten der Netznutzer, die die Betroffene als ein Ursache da-

für angibt, können ebenso wenig als Argument für die nicht fristgemäße Netznutzungs-

abrechnung herangezogen werden wie zeitlich und inhaltlich komplexe Clearing-

Phasen. Die zugrundeliegenden Verträge, einschließlich des Netzzugangsmodells 

(NZM) sehen geeignete Ersatzverfahren und binnenvertragliche Ahndungsmöglichkeiten 

vor. Damit könnte die Betroffene die von ihr angemahnte fehlende Mitwirkung der Netz-

nutzer effektiv ersetzen oder ahnden. 
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So sieht das NZM vor, dass das Verarbeitungsergebnis aller der Betroffenen vorliegen-

den Informationen, wie Zuordnungs- und Nutzungsdaten1, erstmals nach spätestens 

8 Werktagen nach Liefertag an die Betroffene übermittelt wird (Punkt 13 NZM). Dies 

mag nach Vortrag der Betroffenen wie auch einzelner Beigeladener besonders im Car-

go-Segment wegen der Grenzübertritte und stark fluktuierender Lokwechsel häufig län-

gere Zeit in Anspruch nehmen. Dabei obliegt es jedoch der Betroffenen, ihre Vertrags-

partner in Ermangelung einer auf diese Schwierigkeit ausgerichteten Vertragsgestaltung 

mit den vertraglich vorgesehenen Mitteln zur Vertragstreue und damit zur Einhaltung der 

für den Abrechnungsprozess wesentlichen Mitwirkungspflichten anzuhalten. So stünde 

der Betroffenen das in Ziffer 17 NZM vorgesehene Recht auf Nutzungsdatenanforde-

rung bei nicht plausiblen und damit letztlich auch fehlenden Informationen zu. Dadurch 

würde der betroffene Netznutzer zur Nachreichung oder Erklärung aufgefordert und die 

Zuordnung bei möglichen Fehlinformationen erkannt. 

Fehlt die Zuordnung einer technischen Entnahmestelle (Triebfahrzeug) zu einer virtuel-

len Entnahmestelle (Zuordnung zum Nutzer oder Bilanzkreis) insgesamt, hat sie zudem 

die Möglichkeit, gemäß Ziffer 2.9 i.V.m. 2.8 Netzanschlussrahmenvertrag für Fahrzeug-

einheiten (technische Entnahmestelle) den Anschlussnehmer, mithin den Halter des 

Triebfahrzeugs, als Adressat der Zuordnung und mithin auch der Netznutzungsabrech-

nung einzusetzen. Hinsichtlich fehlender, unzureichender oder unplausibler Traktions-

leistungsparameter sieht Ziffer 5.4 NNV ein Ersatzwertverfahren vor, bei dem Ist-Werte 

durch Fahrplanwerte des Betreibers der Schienenwege oder durch Schätzwerte ersetzt 

werden. Sollte dies nicht gelingen, sieht der NNV ein im Vertrag skizziertes Ersatzwert-

verfahren durch qualifizierte Schätzung vor. 

Von diesen Ersatzverfahren hat die Betroffene nach ihren Angaben jedoch bei nachträg-

lichem Eintreffen neuer Angaben keinen verbindlichen Gebrauch gemacht. Vielmehr 

öffnet sie bzw. beginnt bei Nachmeldungen nach Ablauf der genannten Fristen, wie sie 

vorträgt, aus Servicegründen erneut die Prozesse, so dass es zu massiven Anzahlen 

von Korrekturbelegen oder erneuten Belegzusendungen kommt. Die vereinbarten Fris-

ten für die Mitwirkung und Übermittlung werden dadurch ebenso außer Kraft gesetzt wie 

die vorgesehenen Ersatzverfahren. 

1
 Zuordnungsinformationen, Grenzübertritte, Traktionsleistungsparameter. 
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Entsprechendes gilt für die Messdaten. Auch diese sind der Betroffenen spätestens 

nach 8 Werktagen nach Liefermonat zur Verfügung zu stellen (Punkt 17 NZM), sofern 

nicht die Betroffene selbst diese Daten aufgrund ihrer Tätigkeit als Messdienstleister 

selbst ausliest und also vorliegen hat. Für nicht fristgerechte, unvollständige, fehlerhafte 

oder offenkundig unplausible Messwerte sieht Ziffer 5.3 NNV eine Ersatzwertbildung für 

virtuelle Entnahmestellen auf Grundlage der Traktionsleistungsparameter nach Anlage 8 

des NANV vor. 

Die Durchführung dieser Ersatzwertverfahren ist zwar nicht explizit im NZM berücksich-

tigt, die Bearbeitungszeit daher im Fristengefüge nicht aufgeführt. Sie sind jedoch eben-

so Bestandteil des vertraglichen Netznutzungsverhältnisses. Daher ist davon auszuge-

hen, dass die Durchführung möglicher Ersatzwertverfahren bei der Bemessung der ihr 

obliegenden Fristen durch die Betroffenen ausreichend berücksichtigt worden sind. An-

derenfalls gingen Versäumnisse dieser Art unter Berücksichtigung ihrer organisatori-

schen Verantwortlichkeit zu ihren Lasten. 

Letztlich sei darauf hingewiesen, dass der Betroffenen darüber hinaus allgemein aner-

kannte vertragliche Werkzeuge zur Verfügung stehen, die fehlende Vertragstreue ahn-

den und somit eine fortgesetzte Missachtung wesentlicher Mitwirkungspflichten unter-

binden, vgl. Ziffer 14.4 NNV. Eine unterlassene oder kontinuierlich mangelhafte Mitwir-

kung im Rahmen des Netznutzungs-Abrechnungsprozesses dürfte die Tatbestandsvo-

raussetzungen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen Bestimmungen des NNV aller 

Voraussicht nach erfüllen. 

Insgesamt kann sich die Betroffene daher für ihre eigenen Fristversäumnisse nicht mit 

dem Einwand exkulpieren, dass sie bislang weder auf die Einhaltung der vertraglich 

vereinbarten Mitwirkungspflicht noch auf die Beachtung vertraglicher Fristen und den 

geltenden Konsequenzen von Fristversäumnissen bestanden hat. Dies mag isoliert be-

trachtet ein Entgegenkommen gegenüber ihren Kunden darstellen, führt jedoch in der 

weiteren Prozesskette zu den dargestellten Verzögerungen, die in Summe schwerwie-

gende Nachteile insbesondere für dritte Unternehmen in ihrer jeweiligen Marktrolle ha-

ben. 

Auch unter Berücksichtigung besonderer Clearingfälle, bei denen eine Fristversäumnis 

durch komplexe Datenabstimmungen plausibel erscheint, handelt es sich im Übrigen um 

eine derart erhebliche Anzahl betroffener Netznutzer, dass von einem grundsätzlichen 



24

und systematischen Problem auf Seiten der Betroffenen auszugehen ist. Tatsächlich 

erforderliche Clearing-Fälle mögen zwar eine Überschreitung der Frist begründen, dabei 

dürfte es sich jedoch regelmäßig um Einzelfälle handeln. Dies ist vorliegend vor allem 

mit Blick auf die flächendeckenden und langfristigen Fristverstöße im Laufe des Jahres 

2017 und 2018 ganz offensichtlich nicht anzunehmen. 

Im Übrigen hat die Betroffene selbst vorgetragen und im Vorfeld den Netznutzern schrift-

lich mitgeteilt, dass die in ihrer Verantwortung liegende automatisierte Bearbeitung nach 

dem NZM aufgrund technischer Probleme unterschiedlicher Art eine Einhaltung der für 

das NZM erforderlichen Arbeitsschritte und Fristen erschweren. Diese Schwierigkeiten 

sind nach mündlicher Angaben der Betroffenen derzeit zwar bezogen auf die Einzelvor-

kommnisse abgestellt, jedoch systematisch nicht vollumfänglich behoben. Dazu hat die 

Betroffenen zuletzt in der mündlichen Verhandlung vom 09.04.2019 ausgeführt, dass die 

angewandten Programme und Systeme aufgrund der umfassender gewordenen Kom-

plexität mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe, die so nicht vorhergesehen worden seien. 

Eine grundlegende (Neu-)Ausrichtung der Systeme anhand der zu erfüllenden Aufgaben 

hat nach Angaben der Betroffenen bislang nicht stattgefunden. Vielmehr hat sich die 

Betroffene trotz Erkennens der auftretenden Probleme und unzureichenden IT-

Kapazitäten für reine Einzelfalllösungen entschieden, anstatt das System insgesamt 

nachhaltig zu stabilisieren und zu dimensionieren. Aus Sicht der Beschlusskammer wä-

ren jedoch entsprechende Maßnahmen mit zunehmendem Umfang der Abrechnungs-

verzögerungen spätestens nach Auftreten der zahlreichen IT-Schwierigkeiten in den 

Datenverarbeitungs- und –übermittlungsprozessen dringend erforderlich und zumutbar 

gewesen. Indem sich die Betroffene bewusst gegen eine umfassende Ertüchtigung ent-

schieden hat, hat sie in organisatorischer und technischer Hinsicht gegen ihre Verpflich-

tung zur Gewährleistung funktionierender Verarbeitungsprozesse verstoßen. Die gestie-

gene Komplexität der Anforderungen an die Systeme vermag daher nicht zur Rechtferti-

gung der Abrechnungsverzögerungen herangezogen werden. Soweit die Betroffene 

wiederholt darauf hingewiesen hat, dass ihre IT-Abläufe maßgeblich auch durch die be-

hördliche Vorgabe der kurzfristigen Einführung des täglichen Lokwechsels (Az. BK6-14-

179) verkompliziert worden seien, ist anzumerken, dass diese Entscheidung nunmehr 

bereits 4 Jahre zurückliegt und zudem auch nach damaliger Vorstellung der Betroffenen 

selbst Gegenstand ihres „Zielmodells“ sein sollte. Der Betroffenen stand somit ausrei-

chend Zeit für die erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen zur Verfügung. Von einer 
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finanziellen Zumutbarkeit ist indes mangels anderweitigen Vortrags ebenfalls auszuge-

hen. Dies zeigt sich auch an der gegenwärtig durchgeführten Aufstockung des Perso-

nals im betreffenden Bereich. 

Die Berücksichtigung der Verstöße aus den Jahren 2017 und 2018 ist aus Sicht der Be-

schlusskammer gemäß § 65 Abs. 3 EnWG geboten, da trotz der inzwischen kurzfristig 

ergangenen z.T. vorläufigen Abrechnung für den gesamten Zeitraum 2018 erhebliche 

wirtschaftliche Folgewirkungen auf Seiten der Betroffenen bestehen. Dies zeigt sich 

nicht nur darin, dass die derzeit ausstehenden Abrechnungen unter anderem auch we-

gen der erforderlichen Nachholarbeiten auf Seiten der Betroffenen verzögert sind. Die 

Netznutzer waren über mehrere aufeinanderfolgende Monate ohne jegliche, geschweige 

denn finale Netznutzungsabrechnung, was massive Auswirkungen auf mögliche kos-

tenmindernde Handelsaktivitäten, Prognosen und Anzeigen für den jeweiligen EEG-Tarif 

nach sich zog. Diese Wirkungen sind auch durch die kurzfristige Zusendung der Netz-

nutzungsabrechnungen für das Jahr 2018 sowie bezogen auf einzelne Netznutzer schon 

für Januar bis April 2019 nicht behoben, zumal die bislang ergangenen Abrechnungen 

nach Einlassung der Betroffenen lediglich als vorläufig anzusehen sind. Vielmehr setzen 

sich die wirtschaftlichen Nachteile aus den vergangenen Monaten und Jahren auch 

nach der kurzfristig ergangenen Rechnungslegung fort. Bereits zu tätigende Prognosen 

können erst ab der Rechnungslegung präzisiert, der EEG-Tarif erst nachträglich ange-

passt werden. Ein wirtschaftlicher Schaden, der gegebenenfalls im Verhältnis zu den 

Kunden eingetreten ist, ist möglicherweise nur in Einzelfällen korrigierbar. Die Verzöge-

rungen bei der Abrechnung führen für die Lieferanten zu einer unklaren Berechnungs-

grundlage gegenüber ihren eigenen Kunden, was Markthemmnisse schafft und tenden-

ziell den Anreiz verstärkt, zum integrierten Bahnstromvertrieb abzuwandern. Diese Hin-

dernisse sind auch nicht nur unerheblich, sondern bestehen seit Jahren und betreffen 

lange Abrechnungszeiträume. Auch die kurzfristige Zusendung der (vorläufigen) Ab-

rechnungen für 2018 beseitigt die erlittenen Nachteile nicht vollumfänglich. Insgesamt 

erschließen sich Umfang und Schwere des Fehlverhaltens der Betroffenen daher erst 

durch die Betrachtung der gesamten Verfahrensdauer. 

2.2 Verspätete Bilanzkreisabrechnung 

Auch in Bezug auf die über mehrere Monate bzw. ein ganzes Jahr verzögerten Bilanz-

kreisabrechnungen hat die Betroffene deutlich gegen ihre Pflicht auf Gewährung des 
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Netzzugangs gemäß §§ 20 Abs. 1a Satz 5, 24, 3a EnWG i.V.m. §4 Abs. 4 StromNZV 

verstoßen. Den Bilanzkreisverantwortlichen sind dadurch erhebliche wirtschaftliche 

Nachteile entstanden. 

Die Bilanzkreisabrechnung ist integraler Bestandteil des gesetzlich vorgesehen und 

durch Festlegungen der Bundesnetzagentur präzisierten Netzzugangsregimes (vgl. 

Festlegung Standardbilanzkreis BK6-18-061). Der Bilanzkreisvertrag, der diese rechtli-

chen Eckpfeiler zwischen der Betroffenen und den Bilanzkreisverantwortlichen vertrag-

lich in Anwendung bringt, regelt unter anderem auch die Abrechnung in Anspruch ge-

nommener Ausgleichenergie. Zugleich bedeutet die Abrechnung auf Seiten der Bilanz-

kreisverantwortlichen konkrete Informationen über ihre Prognosequalitäten und das Maß 

der erforderlichen Handelsaktivitäten. Mit vereinbarungsgemäßer Abrechnung wird es 

den Bilanzkreisverantwortlichen erst möglich, die aus bilanziellen Unausgeglichenheiten 

im Liefermonat resultierenden kostenmäßigen Belastungen exakt zu erfassen. Erhebli-

che Zeitverzögerungen bei der Erstellung  und  Übermittlung der Bilanzkreisabrechnung 

durch die Betroffene bringen für die Wettbewerber somit wirtschaftliche Unsicherheiten 

und gegebenenfalls die Notwendigkeit zur Bildung von Rückstellungen mit sich, was die 

Kalkulation von Angeboten im wettbewerblichen Umfeld deutlich erschwert.  

Der von der Betroffenen veröffentlichte Bilanzkreisvertrag im Sinne der §§ 20 Abs. 1, 1a, 

3a, 24 EnWG i.V.m. §§ 4 Abs. 4 StromNZV sieht in diesem Zusammenhang vor, dass 

der Versand der Abrechnungen von in Anspruch genommener Ausgleichsenergie mit 

einer Frist von 47 Werktagen nach Ende des Liefermonats zu erfolgen hat (Ziffer 10.3 

BKV i.V.m. Anlage 8 „Weiterentwickeltes Netzzugangsmodell“, Punkt 27 Stand 

01.04.2019). Dies betrifft zugleich die Frist gemäß § 4 Abs. 4 StromNZV, wonach die 

Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet sind, dem Bilanzkreisverant-

wortlichen die zur Abrechnung und Verminderung der Bilanzkreisabweichungen erfor-

derlichen Daten unverzüglich zu übermitteln. Die für die Betroffenen geltende Frist wird 

für das Jahr 2018 für acht Bilanzkreisverantwortliche vielfach überschritten – in zwei Fäl-

len nur für den Monat Dezember, in fünf Fällen für das gesamte Jahr 2018, in einem 

weiteren Fall für die Monate September bis Dezember sowie in zwei Fällen für Novem-

ber bis Dezember. Für das Jahr 2019 sind in der Folge ebenfalls noch keine Bilanz-

kreisabrechnungen erfolgt. 
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Die Betroffene gibt dazu unter anderem an, die Bilanzkreisabrechnungen für 2018 zu-

rückgestellt zu haben, um zunächst die Datenabstimmungen und Netznutzungsabrech-

nungen durchführen zu können (Schreiben DB Energie vom 08.02.2019). Dies rechtfer-

tigt die Verzögerung in der Bilanzkreisabrechnung jedoch nicht. Zwar basiert die Bilanz-

kreisabrechnung auf denselben Zuordnungs- und Nutzungsdaten wie die Netznutzungs-

abrechnung und verzögert sich bei fehlender Datenübermittlung und -abstimmung in 

gleicher Weise. Da der Betroffenen jedoch wie unter 2.1 ausgeführt, ausreichend ver-

tragliche Rechte und Ersatzwertverfahren zur Verfügung gestanden hätten, können die 

Verzögerungen in der Datenerhebung, -übermittlung und -prüfung auch in Bezug auf die 

Bilanzkreisabrechnung nicht als Rechtfertigung bemüht werden. Vielmehr ist die Be-

troffene aufgrund eines eigenständigen Vertragsverhältnisses gegenüber dem Bilanz-

kreisverantwortlichen des Bahnstrombilanzkreises in der Pflicht, die Abrechnungsfrist 

der Ziffer 10.3 BKV einzuhalten. 

Angesichts der enormen Menge nachzuholender Abrechnungen für die Netznutzung wie 

auch die in Anspruch genommene Ausgleichenergie kann die Beschlusskammer zwar 

nachvollziehen, dass die erforderlichen Arbeitsschritte zunächst einmal zu bewerkstelli-

gen sind und nicht alle Außenstände mit einem Mal beseitigt werden können. Es ist der 

Betroffenen dennoch entgegenzuhalten, dass sie, wie unter 2.1 dargelegt, nicht von ver-

fahrensbeschleunigenden Instrumenten innerhalb der Verträge Gebrauch gemacht und 

es darüber hinaus versäumt hat, ihre IT-Systeme in ausreichendem Maße zu ertüchti-

gen, so dass sie eine zuverlässige und stabile Datenverarbeitung gewährleisten. Drin-

gend erforderliche Nachholarbeiten sind somit nicht geeignet, die hier zu betrachtenden 

Verzögerungen zu rechtfertigen. 

Wie auch unter 2.1 ausgeführt, lässt sich das Ausmaß der wiederholten und zahlreichen 

Fristverstöße erst durch eine Gesamtbetrachtung der inzwischen kurzfristig beendeten 

und weiterhin fortbestehenden Verzögerungen ermessen. Damit liegen aus Sicht der 

Beschlusskammer auch in dieser Hinsicht die Voraussetzungen des § 65 Abs. 3 EnWG 

vor. Dies gilt für die Bilanzkreisabrechnung in besonderem Maße, da ihr eine ganz we-

sentliche Bedeutung für die wirtschaftliche und strategische Planung nicht zuletzt unmit-

telbar für die Preisgestaltung der Lieferanten zukommt, die bei fehlender Ausgleichs-

energieabrechnung schlechter optimiert werden kann. Die ordnungsgemäße Bewirt-

schaftung des Bilanzkreises stellt nicht nur einen wesentlichen Aspekt des Netzzu-

gangsregimes insgesamt dar, sondern ist eng verknüpft mit der wirtschaftlichen Strate-
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gieplanung und Handelsoptimierung des einzelnen Lieferanten. Diese wiederum ist von 

ganz entscheidender Bedeutung für die Preisgestaltung gegenüber den Kunden. Die 

Nachteile auf Seiten der Lieferanten, insbesondere hinsichtlich der Positionierung im 

Wettbewerb und der unsicheren Preiskalkulation, sind durch die nachträgliche (teilwei-

se) Abrechnung für 2018 nicht behoben. Zur Optimierung bedarf es eines kontinuierlich 

aktuellen Wissenstands, der nicht durch punktuelles Nachholen der Abrechnungen er-

setzt werden kann. Wie auch der Bilanzkreisvertrag vorsieht, bedarf es dazu einer re-

gelmäßigen und fristgemäßen Abrechnung, aus der sich die wesentlichen Informationen 

für die weitere Ausrichtung ergeben. Das Verhalten der Betroffenen hat diese Kontinuität 

verhindert und den Lieferanten dadurch die Möglichkeit genommen, ihr Marktverhalten 

zu anzupassen und somit im Wettbewerb optimal verhalten zu können. Dieser Mangel 

wirkt sich zugleich auf die Lieferbeziehung zu den Kunden aus. Denn diesen konnten 

hinsichtlich der Ausgleichsenergie reine Schätzwerte in Rechnung gestellt werden, die 

nunmehr nach Abrechnung der Ausgleichsenergie zu korrigieren oder von den Lieferan-

ten abzufangen sind. Eine gleichwertige Teilhabe am Netzzugang und den dazu erfor-

derlichen Prozessen ist durch die Pflichtverletzungen der Betroffenen mithin nicht mög-

lich gewesen und weiterhin nicht oder nur eingeschränkt gegeben. Diese Unwägbarkei-

ten und Nachteile beeinträchtigen einen funktionsfähigen Wettbewerb und werden durch 

nachträgliche Abrechnungen, zumal diese teilweise mehr als ein Jahr auf sich warten 

ließen, nicht vollends beseitigt. 

2.3 Zwangsgeldandrohung (Tenorziffer 3) 

Die Androhung des Zwangsgeldes findet ihre Rechtfertigung in den §§ 94 EnWG, 6, 9 

Abs. 1 lit. b), 11, 13 VwVG. 

Die in diesem Beschluss ausgesprochenen Verpflichtungen stellen Anordnungen der 

Bundesnetzagentur dar, die gemäß §§ 94 EnWG, 6 VwVG im Wege des Verwaltungs-

zwanges durchgesetzt werden können. Als Zwangsmittel kann nach §§ 9 Abs. 1 lit. b), 

11 VwVG die Verhängung eines Zwangsgeldes herangezogen werden, da es sich bei 

der Einhaltung der Vorgaben dieses Beschlusses um eine nicht vertretbare Handlung 

handelt. Ermächtigungsgrundlage für diese Androhung ist § 94 Abs. 1 Satz 1 EnWG 

i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 VwVG. Die Androhung hat der abschließenden Festsetzung 

des Zwangsgeldes vorauszugehen. Das Zwangsgeld ist auch mit den Anordnungen des 

Tenors zu 2. dieses Beschlusses gemäß § 13 Abs. 2 S. 2 VwVG zu verbinden, da 
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Rechtsmittel gegen diesen Beschluss gemäß § 76 Abs. 1 EnWG keine aufschiebende 

Wirkung haben und kein atypischer Fall vorliegt, in welchem von der ansonsten zwin-

genden Verbindung von Beschluss und Zwangsgeldandrohung abgesehen werden 

kann. 

Das Zwangsmittel ist sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach angemessen. Dies 

ergibt sich zum einen aus der Größe des Unternehmens der Betroffenen. Zum anderen 

hat dies seinen Grund in dem langen Zeitraum auch während des Verfahrens, in dem 

trotz wiederholter Beschwerden von Eisenbahnverkehrsunternehmen und Lieferanten 

durch die Betroffene keine oder nur mit erheblichen Verzögerungen Netznutzungs- und 

Bilanzkreisabrechnungen übersandt worden sind. Auch in Ansehung der Vielzahl der 

verzögerten Abrechnungen und betroffenen Vertragspartner ist eine spürbare Zwangs-

wirkung erforderlich. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die Betroffene bislang ledig-

lich Symptom-orientiert auf IT-Probleme reagiert hat und es trotz Wissens um die unzu-

reichende Dimensionierung ihrer IT-Systeme für die zu erfüllenden Aufgabe unterlassen 

hat, ausreichende, die Situation dauerhaft stabilisierende Maßnahmen zu ergreifen. 

Daher war ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000.000,00 Euro anzudrohen. Die nicht gerin-

ge Höhe des angedrohten Zwangsgeldes ermöglicht eine wirksame Vollstreckung, liegt 

aber gleichwohl noch im unteren Bereich des nach § 94 S. 2 EnWG eröffneten Rah-

mens, der zwischen 1000 EUR und zehn Millionen EUR liegt. 

3 Die Erhebung von Kosten nach § 91 EnWG bleibt einem gesonderten Verfahren 

vorbehalten.  
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tul-

penfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der 

Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düs-

seldorf) eingeht.  

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt ei-

nen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwer-

debegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Ab-

änderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweis-

mittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Be-

schwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Christian Mielke 

Vorsitzender  
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Beisitzer 
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Beisitzer 


